
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1998/3/18 96/09/0006
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.03.1998

Index

L24009 Gemeindebedienstete Wien

63/01 Beamten-Dienstrechtsgesetz

Norm

BDG 1979 §112 Abs1 impl;

DO Wr 1994 §94 Abs1;

Rechtssatz

Die Berechtigung zur Verfügung der Suspendierung liegt allein in dem Bedürfnis, noch vor der Klärung der Frage des

Vorliegens einer Dienstp>ichtverletzung in der abschließenden Entscheidung über die angemessene Disziplinarstrafe

des Beamten eine den Verwaltungsaufgaben und dem Dienstbetrieb dienende vorübergehende Sicherungsmaßnahme

zu treffen.
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